
 

 

               GeschäŌsordnung des Ortsrates Travemünde                                                                               

                                         (in der Fassung vom 10. Januar 2026)       

    

 Präambel                                                                                                                                               

Anstelle eines Ortsbeirates nach § 47 c der S.-H. Gemeindeordnung haben die in Travemünde 
vertretenen Parteien den Ortsrat gegründet. Er bildet den poliƟschen Willen der Travemünder nach 
dem Ergebnis der Kommunalwahlen ab und ist bei Verwaltung, PoliƟk und Presse als Sprachrohr 
Travemündes anerkannt. Mit der Einbindung von Vertretern nicht parteigebundener Vereinigungen 
soll der Ortsrat auf eine noch breitere Grundlage gestellt werden.                                                                                                                
Der Ortsrat gibt sich folgende GeschäŌsordnung: 

 

§ 1 Aufgabe des Ortsrates 

1.  Der Ortsrat soll das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für die  ortsteilbezogenen  Aufgaben 
und Probleme wecken und schärfen, deren Anregungen aufgreifen und bündeln und selbst 
Anregungen geben. Er soll die Verbindung und das Zugehörigkeitsgefühl der Travemünder 
Bürgerinnen und Bürger zur Hansestadt Lübeck als Ganzes stärken. Seine Stellung ist die einer 
Schaltstelle zwischen der Bevölkerung des Ortsteils, der BürgerschaŌ und der Verwaltung der 
Hansestadt Lübeck.  

2.  Der Ortsrat triƩ für eine kinder-, jugend- und familienfreundliche StadƩeilgestaltung und 
Weiterentwicklung ein. Das Ziel ist es, sich für die Belange der heranwachsenden GeneraƟonen 
in Travemünde einzusetzen. Dabei sucht der Ortsrat die Zusammenarbeit mit allen 
InsƟtuƟonen und OrganisaƟonen, die in diesem Bereich arbeiten. 

3.  Der Ortsrat triƩ auch für die Förderung und Unterstützung der Mitwirkung von Seniorinnen 
und Senioren in Travemünde ein. Das Ziel ist es, die Anliegen von Seniorinnen und Senioren aus 
Travemünde beratend und akƟv zu unterstützen. Dazu sucht der Ortsrat die Zusammenarbeit 
mit allen InsƟtuƟonen und OrganisaƟonen, die diese Belange im täglichen Alltag unterstützen. 

4.  Der Ortsrat fördert und organisiert die IniƟaƟve der Bürgerinnen und Bürger Travemündes und 
trägt die örtlichen Probleme an die BürgerschaŌ, deren Ausschüsse und die Verwaltung heran. 

5.  Die Mitglieder des Ortsrates verpflichten sich, dem Wohle ihres Ortsteiles Travemünde und 
seiner Einwohner und Einwohnerinnen zu dienen und gleichzeiƟg dem Gemeinwohl der 
Hansestadt Lübeck Rechnung zu tragen. Sie streben nicht nach persönlichem Vorteil und üben 
ihre TäƟgkeit ehrenamtlich und unentgeltlich aus. 

 

 



§ 2 Anträge des Ortsrates 

1. Der Ortsrat wird sich in Angelegenheiten, die den Ortsteil Travemünde betreffen, an die 
BürgerschaŌ und deren Ausschüsse sowie an die Verwaltung wenden. Er erwartet, 
dass er von diesen Gremien jederzeit gehört wird und dass seine Anregungen in deren 
Beratung einfließen. 

2.  Die dem Ortsrat angehörenden BürgerschaŌsmitglieder oder Mitglieder von Ausschüssen der 
BürgerschaŌ werden vom Ortsrat beschlossene Anträge in ihre FrakƟonen einbringen. 

§ 3 Zusammensetzung des Ortsrates 

1.  Der Ortsrat besteht aus Mitgliedern der BürgerschaŌ und aus anderen Bürgerinnen und 
Bürgern Travemündes. 

2.  Der Ortsrat besteht aus zunächst 15 sƟmmberechƟgten Mitgliedern, die nicht zugleich 
Mitglieder der BürgerschaŌ sind. Eine dem prozentualen Ergebnis der jeweils letzten 
Kommunalwahl im Wahlkreis 25 sowie in den Wahlbezirken 921, 922 und 923 des Wahlkreises 
24 entsprechende Anzahl von Mitgliedern wird von den örtlichen Gliederungen der Parteien, 
die in den vorgenannten Wahlbezirken hinreichend SƟmmen errungen haben, entsprechend 
der in der jeweiligen Partei geltenden Wahlordnung gewählt. Die Verteilung der Sitze erfolgt 
nach dem in der schleswig-holsteinischen Kommunalverfassung für die Zusammensetzung von 
Kommunalparlamenten besƟmmten Höchstzahlensystem. 

3.  Zusätzlich können Ersatzmitglieder gewählt werden, die im Falle der Verhinderung eines 
Mitgliedes nach der durch das Wahlergebnis besƟmmten Reihenfolge herangezogen werden. 
Die Zahl, der von jeder Partei gewählten Ersatzmitglieder darf die Anzahl der ständigen 
Mitglieder nicht übersteigen. 

4.  Die Mitglieder des Ortsrates müssen zur Lübecker BürgerschaŌ wählbar sein und ihren 
Hauptwohnsitz im Wahlkreis 25 oder in den Wahlbezirken 921, 922 und 923 des Wahlkreises 
24 haben, soweit nicht der Ortsrat im Einzelfall mit 2/3-Mehrheit eine Ausnahme beschließt. 

5.  Als nicht sƟmmberechƟgte Mitglieder gehören dem Ortsrat diejenigen Mitglieder der 
BürgerschaŌ an, die ihren Hauptwohnsitz im Wahlkreis 25 oder in den Wahlbezirken 921, 922 
und 923 des Wahlkreises 24 haben und bei der letzten BürgerschaŌswahl Kandidaten im 
Wahlkreis 24 oder 25 waren. 

6.  Vereine, Verbände und KörperschaŌen mit Sitz und Wirkungskreis in Travemünde gehören dem 
Ortsrat auf Antrag an. Auch sie benennen je ein sƟmmberechƟgtes Mitglied und können je ein 
Ersatzmitglied für den Verhinderungsfall benennen, dass sie im Ortsrat vertriƩ und ihre Rechte 
ausübt. 

7.  Dem Ortsrat dürfen grundsätzlich bis zu 5 solcher Mitglieder nach Abs. 6 angehören. Um die 
Arbeitsfähigkeit des Gremiums zu gewährleisten, bleibt die Gesamtzahl der sƟmmberechƟgten 
Mitglieder auf 20 beschränkt. Soweit Parteien auf die ihnen zustehenden Sitze bis zur 
konsƟtuierenden Sitzung ganz oder zum Teil verzichten, kann der Ortsrat beschließen, eine 
entsprechende Anzahl von Mitgliedern gemäß Abs. 6 zusätzlich aufzunehmen. Der Verzicht auf 
die Inanspruchnahme eines zustehenden Sitzes ist bis zur nächsten BürgerschaŌswahl 



unwiderruflich. Welche der sich um die MitgliedschaŌ bewerbenden Vereinigungen zum Zuge 
kommen, entscheiden die  nach § 3 Abs. 2 sƟmmberechƟgten Mitglieder durch Beschluss. Sie 
sollen sich bei dieser Entscheidung davon leiten lassen, welchen Vereinigungen sie die größere 
gesamtgesellschaŌliche Relevanz für den Ortsteil Travemünde zumessen.  

 

§ 4 Vorstand und GeschäŌsordnung 

1.  Der Ortsrat konsƟtuiert sich nach einer Kommunalwahl auf Einladung eines 
BürgerschaŌsmitgliedes der stärksten im Ortsrat vertretenen Partei, bei deren Verhinderung 
auf Einladung eines BürgerschaŌsmitgliedes der nächststärksten Partei. Eingeladen werden die 
Parteien, auf die nach dem Wahlergebnis Sitze im Ortsrat enƞallen, sowie diejenigen sonsƟgen 
Vereinigungen, die dem Ortsrat zum Ende der vorangegangenen Wahlperiode angehört haben. 
Die konsƟtuierende Sitzung soll binnen Monatsfrist nach der Kommunalwahl staƪinden. 

2.  Der Ortsrat wählt in seiner konsƟtuierenden Sitzung eines seiner sƟmmberechƟgten Mitglieder 
zur/zum Vorsitzenden und zwei stellvertretende Vorsitzende. Letztere vertreten die/den 
Vorsitzende/n in allen Fällen der Verhinderung. Die/der Vorsitzende und die/der 1. 
stellvertretende Vorsitzende sollen verschiedenen Parteien angehören. Gewählt ist jeweils, wer 
im ersten Wahlgang die Mehrheit der SƟmmen der Mitglieder des Ortsrats oder in einem 
weiteren Wahlgang die meisten SƟmmen, mindestens jedoch die Mehrheit der SƟmmen der 
Anwesenden erhält. Bei SƟmmengleichheit entscheidet das Los. 

3.  Ein BürgerschaŌsmitglied der stärksten im Ortsrat vertretenen Partei, im Falle der 
Verhinderung der nächststärksten Partei, leitet zuerst die Beschlussfassung gemäß § 3 Abs. 7 
über die Zugehörigkeit von Mitgliedern gemäß § 3 Abs. 6, danach die Wahl des/der 1. 
Vorsitzenden. Der/die 1. Vorsitzende führt die Wahlen von zwei stellvertretenden Vorsitzenden 
durch. 

4.  In der konsƟtuierenden Sitzung lässt die/der Vorsitzende den Ortsrat zunächst über die 
Fortgeltung der bisherigen GeschäŌsordnung beschließen. Die bisherige GeschäŌsordnung 
bleibt in KraŌ, solange sie nicht durch Beschluss der Mitglieder außer KraŌ gesetzt oder 
geändert wird. Der Beschluss, die GeschäŌsordnung außer KraŌ zu setzen, kann nur in einer 
entsprechend Abs. 6 anberaumten Sitzung erfolgen. Er bedarf der Mehrheit von zwei DriƩeln 
der Mitglieder. Der Beschluss, die GeschäŌsordnung zu ändern, bedarf der Mehrheit der 
Mitglieder des Ortsrates. Er kann im Umlaufverfahren erfolgen. 

5.  Der/die Vorsitzende und die Vertreter/innen bilden den GeschäŌsführenden Vorstand zur 
Führung der laufenden GeschäŌe zwischen den Sitzungen. 

6.  Der Ortsrat kann Vorsitzende und weitere Vorstandsmitglieder abberufen. Über die Abberufung 
kann nur in einer Sitzung entschieden werden, die mit diesem Tagesordnungspunkt anberaumt 
worden ist. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei DriƩeln der Mitglieder.  

 

 

 



§ 5 Bekanntmachungen des Ortsrates 

1.  Der Ortsrat betreibt eine Homepage, auf der er über seine Arbeit informiert, Sitzungen 
ankündigt und Protokolle, Beschlüsse und Minderheitenvoten veröffentlicht. 

2.  Der Vorstand des Ortsrates hat sich zu bemühen, die Kosten für den Betrieb der Homepage 
über Anzeigen und Sponsoren zu decken. 

3.  Im Übrigen führt der Ortsrat keine Kasse.    

 

§ 6 Verhandlungen und Beschlüsse 

1.  Der Ortsrat ist beschlussfähig, wenn mehr als die HälŌe seiner sƟmmberechƟgten Mitglieder 
anwesend sind. Er fasst seine Beschlüsse, sofern diese GeschäŌsordnung nicht ausdrücklich 
etwas anderes vorsieht, mit der Mehrheit der abgegebenen SƟmmen. Bei der Berechnung der 
Mehrheit werden nur die auf „ja" oder „nein" lautenden SƟmmen berücksichƟgt. Bei SƟmmen-
gleichheit ist ein Antrag abgelehnt. 

2.  Der Ortsrat tagt mindestens sechsmal im Jahr, nach Möglichkeit stets am 2. Dienstag oder 
Donnerstag des jeweiligen Sitzungsmonats. 

3.  Der/die Vorsitzende lädt die Mitglieder des Ortsrates durch E-Mail unter Angabe von Ort und 
Stunde der Sitzung und vorläufiger Tagesordnung ein. Zwischen Einladung und Sitzung soll eine 
Woche liegen. Über die Anberaumung einer Sitzung entscheidet der GeschäŌsführende 
Vorstand. Eine Sitzung ist anzuberaumen, wenn dies von einem Viertel der sƟmmberechƟgten 
Mitglieder des Ortsrates oder gemeinsam von den dem Ortsrat angehörenden BürgerschaŌs-
mitgliedern verlangt wird. Der Ortsrat kann auch in seiner Sitzung Ort, Stunde und Tages-
ordnung weiterer Sitzungen beschließen.  

4.  Der Bürgermeister der Hansestadt Lübeck und die Senatoren sowie die dem Ortsrat  nicht 
gemäß § 3 Abs. 5 angehörenden Mitglieder der BürgerschaŌ können an den Sitzungen des 
Ortsrates teilnehmen. Ihnen soll auf Verlangen das Wort erteilt werden. Dem Büro der 
BürgerschaŌ und dem Büro des Bürgermeisters werden Ort, Stunde und Tagesordnung der 
Sitzungen entsprechend Abs. 3 Satz 1 vorab mitgeteilt. 

5.  Der Ortsrat kann andere Personen, die ihn zu Themen der Tagesordnung informieren oder 
beraten können oder die sich mit Anträgen oder Anregungen an den Ortsrat gewandt haben, 
zu seinen Sitzungen einladen. 

6.  Der Ortsrat tagt öffentlich. Ort und Stunde der Sitzungen werden öffentlich bekannt gemacht 
werden. Die/der Vorsitzende leitet die Versammlung, erteilt den Mitgliedern auf Verlangen das 
Wort und kann auch Wortmeldungen aus dem Publikum zulassen. Personen, die die Sitzung 
stören, können von der Sitzung ausgeschlossen werden. Bei Meinungsverschiedenheiten über 
die Sitzungsleitung entscheidet der Ortsrat durch Beschluss. 

7.  Sofern der öffentlichen Erörterung einzelner Themen persönliche oder wirtschaŌliche Belange 
Einzelner entgegenstehen, kann der Ortsrat in Ausnahmefällen beschließen, hierüber unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit zu verhandeln. 



8.  Über die Aufnahme von Anträgen in die Tagesordnung ist zu Beginn der Sitzung öffentlich zu 
befinden. 

9.  Beschlüsse des Ortsrates sollen binnen Wochenfrist über seine Homepage öffentlich bekannt 
gemacht werden. 

10.   Der bei einer AbsƟmmung unterlegenen Seite ist Gelegenheit zur Bekanntmachung eines 
Minderheitenvotums zu geben. Die hieran Beteiligten sollen sich dabei auf einen gemeinsamen 
Wortlaut verständigen.  

 

§ 7 Amtszeit der Ortsratsmitglieder 

1.  SƟmmberechƟgte Mitglieder scheiden aus dem Ortsrat aus, wenn das Mitglied den 
Hauptwohnsitz in Travemünde aufgegeben hat  oder gegenüber dem/der Vorsitzenden des 
Ortsrats schriŌlich seinen AustriƩ aus dem Ortsrat erklärt hat. Die entsendenden Parteien sind 
berechƟgt, die von ihnen entsandten Mitglieder nach dem in der jeweiligen Partei geltenden 
Verfahren abzuberufen, wenn es hierfür triŌige Gründe gibt. Scheidet ein sƟmmberechƟgtes 
Mitglied aus dem Ortsrat aus, wird von der Partei, die dieses Mitglied für den Ortsrat benannt 
hat, ein neues Mitglied gewählt. Gleiches gilt für die von Vereinigungen entsandten Mitglieder. 

2.  Die Mitglieder gemäß § 3 Abs. 5 scheiden aus dem Ortsrat aus, wenn die Amtszeit bzw. ihre 
MitgliedschaŌ in der Lübecker BürgerschaŌ endet. Scheidet das einzige BürgerschaŌsmitglied 
einer Partei aus, dass die Voraussetzungen des § 3 Abs. 5 erfüllt, können die dem Ortsrat 
angehörenden Mitglieder seiner Partei ein anderes BürgerschaŌsmitglied nachwählen, das 
nicht diese Voraussetzungen erfüllen muss. 

3.  Die Mitglieder des Ortsrates werden nach jeder Kommunalwahl entsprechend §§ 3 und 4 neu 
besƟmmt.     

 

§ 8 Auflösung des Ortsrates 

1.  Der Ortsrat kann sich durch Beschluss auflösen. Über die Auflösung kann nur in einer  Sitzung 
entschieden werden, die mit diesem Tagesordnungspunkt anberaumt worden ist. Der 
Beschluss bedarf der Mehrheit von 2/3 der Mitglieder. 


